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1. Amtliche Texte 
lt 56 Verordnung 3. § 58 Abs. 1 bis 3 und § 59 Abs. 1 und 2 des Gesetzes 

zum Schutze der arbeitenden Jugend [Jugendarbeits
schutzgesetz - JArbSchG) vom 12. April 1976 (Bundes
gesetzbl. I S. 965), 

zur tlbertragung der Zuständigkeit zur Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf dem Gebiet des 

sozialen Arbeitsschutzes 

Vom 12. Januar 1977 

Auf Grund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 2. Januar 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 80), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 20. August 1975 (Bun
desgesetzbl. I S. 2189), verordnet die Landesregierung: 

§1 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach 
1. § 25 Abs. 1 und 2 der Arbe_itszeitordnung vom 30. April 

1938 (Reichsgesetzbl. I S. 447), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. März 1975 [Bundesgesetzbl. I S. 685), 

2. § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Arbeitszeit in Bäcke
reien und Konditoreien vom 29. Juni 1936 (Reichsge
setzbl. I S 521), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Juli 1976 [Bundesgesetzbl. I S. 1801), 

4. § 21 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutze der erwerbstäti
gen Mutter [Mutterschutzgesetz - MuSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 1968 [Bun
desgesetzbl. I S. 315), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 469). 

wird übertragen auf 
a) das Gewerbeaufsichtsamt des Saarlandes, 
b) das Oberbergamt für das Saarland und das Land 

Rheinland-Pfalz, soweit es sich um der Bergaufsicht 
unterliegende Betriebe handelt. 

§2 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Abs. 1 des Gesetzes -
über den Ladenschluß vom 28. November 1956 [Bundes
gesetzbl. I S. 875), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. März 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 685), wird übertragen 
auf 
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a) das Gewerbeaufsichtsamt des Saarlandes, 

b) die Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehör
den, in kreisfreien Städten die Oberbürgermeister und 
im Stadtverband Saarbrücken den Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Saarbrücken, soweit es sich um 
die Ausführung der Vorschriften der §§ 3 bis 16, 18, 
18a, 19, 20 Abs. 1, 2 und 2a sowie des § 21 dieses Ge
setzes handelt. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Saarbrücken, den 12. Januar 1977 

Der Ministerpräsident 

Dr. Franz Josef Röder 

Der Minister 
für Umwelt, Rauniördnung und Bauwesen 

Günther Schacht 

8 Verordnung 
zur Neuordnung der Naturdenkmale 'l\nd Landschaftsbe

standteile im Stadtverband Saarbrücken 

Vo.m 17. Dezember 1976 

Auf Grund der§§ 3, 5, 13, 14, 15, 16 Abs. 1, 17 Abs. 3 und 
19 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 
(Reichsgesetzbl. I, S. 821) in der Fassung des Geset
zes Nr. 1012 vom 13. November 1974 (Amtsbl. des Saar
landes S. 1011) sowie § 13 der hierzu ergangenen Durch
führungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (Reichsge
setzbl. I, S. 1275) in der Fassung der Verordnung vom 18. 
Januar 1974 (Amtsbl. des Saarlandes S. 120) wird, unter 
Berücksichtigung der durch das Gesetz Nr. 986 zur Neu
gliederung der Gemeind~n und Landkreise des Saarlan
des (Neugliederungsgesetz - NGG) vom 19. Dezember 
1973 in Verbindung mit dem Gesetz zur Änderung des 
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes vom 13. Dezember 
1973 (Amtsbl. des Saarlandes Nr. 48 vom 24. Dezember 
1973) eingetretenen Gebiets- und Zuständigkeitsänderun
gen, mit Ermächtigung des Ministers für Umwelt, Raum
ordnung und Bauwesen - Oberste Naturschutzbehörde -
für den Bereich des Stadtverbandes Saarbrücken folgen
des verordnet: 

§ 1 

Die in dem Bereich der früheren kreisfreien Stadt Saar
brücken und des Landkreises Saarbrücken sowie die in 
den Gemarkun'gen der jetzigen Stadtteile Schnappach, 
Ensheim und Eschringen des früheren Landkreises St. 
Ingbert dem· Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes unter
stellten Naturdenkmale und Landschaftsbestandteile ein
schließlich ihrer geschützten Umgebung werden mit dem 
Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung im Amtsblatt 
des Saarlandes, wie in dem anliegenden Verzeichnis Nr.1 
näher beschrieben, für den Bereich des Stadtverbandes 
Saarbrücken neu geordnet und dem Schutze des Reichs
natdrschutzgesetzes erneut unterstellt. 

§ 2 

Die Standorte der Naturdenkmale und Landschaftsbe
standteile sind für jede Stadt und Gemeinde getrennt in 
einer Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 und auf topo
graphischen Karten im Maßstab 1 : 5 000 mit grüner 
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Farbe eingetragen, die bei dem Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt - Untere Naturschutzbehörde - in 
Saarbrücken und dem Minister für Umwelt, Raumord
nung und Bauwesen - Oberste Naturschutzbehörde - in 
Saarbrücken. archivmäßig verwahrt sind und von jeder
mann während der Dienststunden eingesehen werden 
kör.nen. 

§ 3 

Es ist verboten, an den geschützten Naturdenkmalen und 
Landschaftsbestandteilen einschließlich der zu ihrer 
Sidierung mitgeschülzten notwendigen Umgebung Maß
nahmen durchzuführen, die geeignet sind, die Naturdenk
male und Landschaftsbestandteile zu verändern, zu be

. schädigen oder zu beseitigen. 

§ 4 

Zur Vermeidung der in § 3 genannten schädigenden Wir
kungen bedürfen sämtliche Maßnahmen, die geeignet 
sind, eine der in § 3 genannten Wirkungen hervorzuru
fen, der Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde. 

Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 

a) überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Be-
freiung erfordern oder ' 

b) der Vollzug des Verbotes zu einer offenbar nicht be
absichtigten Härte führen würde und die Abweichung 
mit den öffentlichen Belangen im Sinne dieser Ver
ordnung vereinbar ist. 

§ 5 

Die Eigentümer und Besitzer von Naturdenkmalen und 
Landschaftsbestandteilen haben Schäden und Mängel an 
diesen unverzüglich der Unteren Naturschutzbehörde an
zuzeigen. Die Anzeige kann auch bei der jeweils zustän
digen Stadt- oder Gemeindeverwaltung abgegeben wer
den. Diese ist verpflichtet, die Anzeige unverzüglich an 

, die Untere Naturschutzbehörde weiterzuleiten. 

Die Städte und Gemeinden haben die Untere Natur
- schutzbehörde von allen Vorgängen in Kenntnis zu set

zen, welche ein Eingreifen erforderlich machen. 

§ 6 

Wer eine der in § 3 bezeichneten Handlungen ohne die 
erforderliche Erlaubnis oder Befreiung der Unteren 
Naturschutzbehörde vornimmt, wird nach § 21 Abs. 2' des 
Reichsnaturschutzgesetzes mit Freiheitsstrafe bis zu 6 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen und 
durch Einziehung beweglicher Gegenstände nach § 22 
de~ Reichsnaturschutzgesetzes bestraft. 

§ 7 

Vorschriften, die dieser Verordnung entgegenstehen oder 
dei1 gleichen Inhalt haben, treten mit dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung außer Kraft. 

§ 8 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

Saarbrücken, den 17. Dezember 1976 

•Der Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Saarbrücken 

- Untere Naturschutzbehörde -

In Vertretung 

Koebnick 
Bürgermeister 
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